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Sachverhalt und Anträge 

Die BeschwerdefUhrer (Anmelder) haben gegen die am 

24. April 1991 zur Post gegebene Entscheidung der 

Prufungsabteilung Uber die Zuruckweisung der Anmeldung 

Nr. 87 905 592.9 die am 4. Juni 1991 eingegangene 

Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerde-

gebQhr entrichtet. Die BeschwerdebegrUndung ist am 

24. August 1991 eingegangen. 

Die PrUfungsabteilung war zur Auffassung gekornmen, daf 

die Anmeldung dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU 

nicht genOge. 

In einem Bescheid vom 26. Mai 1994 wies die Beschwerde-

karnrner auf die Mnge1 der im Beschwerdeverfahren 

gesteliten Haupt- und Hilfsantrãge hin und teilte den 

Anrneldern mit, dag sowohi der Anspruch 1 des Haupt-

antrages als auch der Anspruch 1 des Hilfsantrages gegen 

Artikel 123 (2) EPU verstOft. 

Mit der Eingabe vom 25. Juli 1994 wurde als Antwort zu 

dem Bescheid der Beschwerdekarrmier vom 26. Mai 1994, von 

"Elsbett-Verwaltung OHG", unterzeichnet vom dritten 

Anmelder in Narnen dieser Gesellschaft, nur mitgeteilt, 

°daE, wir der Argumentation des Berichterstatters folgen" 

(sic) 

In einem weiteren Bescheid von 29. August 1994 machte die 

Kammer die Beschwerdeführer darauf aufmerksam, daE sie 

innerhaib der in Bescheid von 26. Mai 1994 genannten 

Frist nur eine Antwort von "Elsbett Verwaltungs OHG 

bekorrimen hat und dag nicht kiargesteilt ist, ob die 

"Elsbett Verwaltungs OHG" die Rechtsnachfolgerin der drei 

Anrnelder, Ludwig Elsbett, Günter Elsbett und 

Klaus Elsbett ist, von denen nach Regel 100 (1) EPU 

Herr Ludwig Elsbett als gemeinsamer Vertreter gilt. Die 
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Amnelder wurden auch darauf hingewiesen, daf!, die Eingabe 

vom 25. Juli 1994 nicht als Antwort im Sinne von 

Artikel 110 (2) EPU angesehen werden kann, wenn eine 

Rechtsübertragung nicht erfolgt sein soilte, da das 

Schreiben nicht von alien Anmeldern oder dem gerneinsarnen 

Vertreter der Anrneider eingereicht wurde. In diesem Fall 

wiirde die Anmeldung nach Artikel 110 (3) EPU ais 

zurQckgenornmen gelten und es mUf!te Regel 69 EN) angewandt 

werden. Zudem wurde angefQhrt, dag mit dem Schreiben vom 

25. Juli 1994 keine kiaren Anträge und Unteriagen 

eingereicht worden sind, die den Erfordernissen des EPU 

genugen. 

Nachdem mit Schreiben vom 31. Oktober 1994 eine Frist-

verlängerung bantragt worden war, die später auch von der 

Karnmer genehmigt wurde, wurden mit der Eingabe vom 

16. Dezember 1994 von einem von den Anmeidern benannten 

zugelassenen Vertreter neue PatentansprQche 1 bis 8 sowie 

S 

	

	 elne neue Beschreibung Seiten 1 bis 9 eingereicht und zur 

Zul&ssigkeit irnHinbiick auf die Artikel 123 (2), 84 und 

56 EPU Steliung genommen. Auf die mit dem Bescheid der 

Kamrner vom 29. August 1994 gemachte Anf rage Qber eine 

Rechtsubertragung an die !iElsbett_ve aitung  OHG" ging 

keine kiarsteliende Antwort em. 

Mit Datum vom 11. Januar 1995 erging daraufhin eine 

"Mitteilung eines Rechtsverlustes gemaf!, Regel 69 (1) EPU" 

mit dem Hinweis auf die MOglichkeit eine Entscheidung 

über diese Feststeilung des Rechtsverlustes zu beantragen 

oder einen Antrag auf die Weiterbehandiung gemaf!, 

Artikel 121 EN) zu stelien. 

Auf die Mitteilung vom ii. Januar 1995 gemf!, Regel 69 (1) 

EPU beantragten die Anmeider mit der Eingabe vom 

20. Januar 1995 eine Entscheidung gemag Regel 69 (2) EPU. 

Zur Begründung wurde angegeben, daf! dem Frist-

verlangerungsgesuch vom 31. Oktober 1994 zur Beantwortung 
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des Bescheides vom 29. August 1994, mit dern arntlichen 

Schreiben vom 7. November 1994 stattgegeben worden sei. 

Nach dern Grundsatz des vertrauensschutzes, hãtten die 
- 	 - 

Anmelder aufgrund der Fristverlàngeruflg darauf vertrauen 

bzw. davon ausgehen kOnnen, dag die europische Patent-

anineldung vom Patentaint nicht als zuruckgenommen 

betrachtet worden sei. In diesem Zusainmenhang wurde auf 

die vom Europäischen Patentamt herausgegebene Recht-

sprechung der Beschwerdekarrirnern 1987 - 1992, Seite 99 

hingewiesen. 

Mit der Eingabe vom 20. Januar 1995 wurde auch hilfsweise 

die Weiterbehandlung der Anineldung gemAS Artikel 121 

beantragt und die WeiterbehandlungsgebQhr von DEM 150,- 

bezahit. Es wurde dabei angegeben, dag die versäurnte 

Handlung, nãmlich die Beantwortung des Bescheides vom 

26. Mai 1994, mit der Eingabe vom 16. Dezeinber 1994 

nachgeholt worden sei. 

Auf eine telefonischen RUcksprache vom 9. Februar 1995 

hin reichten die Anxnelder mit der Eingabe vorn 

9. Februar 1995 einen neuen Anspruch 1 sowie neue 

Beschreibungsteile em. 

III. Der Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Verfahren zuin Betreiben eines direkteinspritzenden 

Dieselmotors mit mehreren Einspritzdüsen, bei dem die 

Luft im Brennraum (1, 2) in Rotation versetzt und zur 

Beschleunigung des Mischvorganges durch eine derartige 

Anzahl von EinspritzdUsen (5, 6) mit Brennstoff versorgt 

wird, dag auch Brennstoffe wie schwer verdampfbare 

Pflanzenole verdampft sind, bevor im Brennraum (1, 2) 

Temperaturen erreicht werden, die zur Ru1bi1dung fQhren, 

dadurch gekennzeichnet, dais ein duothermisches Brenn-

verfahren verwendet wird, wobei eine zentrale, von einer 

Zone (2) mit k1terer Uberschuf1uft umgebene Brennzone 
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(1) errichtet wird, indem die Rotation der Brennraumluft 

so hoch bemessen wird, daJ, der von aufen vom Brennraurn-

rand nach innen zur Brennzoné (1) eingespritzte Brenn- 

stoff uingelenkt wird, bevor er die gegenQberliegende 

Brennraumwand (3) erreicht, und dabei so lange in Schwebe 

gehalten wird, bis auch schwer verdarnpfbare Brennstoffe 

bis zur v011igen Verdampfung von der Brennrauxnwand (3) 

ferngehalten sind, und dai3 zur Verminderung der Schall-

emission das Einspritzgesetz für die Einspritzdüsen (5, 

6) so gewahit ist, daE der Druckanstieg während der 

Verbrennung pro Grad Kurbeiwinkel nicht groIer als die 

maximale Drucksteigerungsrate (p/A) whrend des 

Kompressionshubes ist." 

IV. 	Antrge 

Die BeschwerdefQhrer beantragen: 

Die amtliche Mitteilung vom 11. Januar 1995 gemf, 

Regel 69 (1) EPU aufzuheben (Hauptantrag). 

Die Weiterbehandlung der Anmeldung gem&S Artikel 121 

EPU (Hiifsantrag). 

Die angefochtene Entscheidung aufzuheben und em 

Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen: 

Patentansprüche: 	1, eingereicht mit Schreiben vorn 

9. Februar 1995; 

2 bis 8, eingereicht mit 

Schreiben vom 16. Dezernber 1994. 
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BesChreibuflg: 	Seiten 1, 3 und 5 bis 9, 

eingereicht mit Schreiben vom 

16. Dezeniber 1994; 

Seiten 2 und 4 eingereicht mit 

Schreiben vom 9. Februar 1995. 

Zeichnungen: 	Blatt 1/3 bis 3/3 der 

ursprunglichen Fassung. 

Entscheidurigsgrüflde 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Mitteilung eines Rechtsverlustes 

2.1 	Auf den Bescheid der Beschwerdekarrffner vom 26. Mai 1994, 

mit dem die Anmelder darUber informniert worden sind, daf, 

weder der Anspruch 1 des Hauptantrages noch der 

Anspruch 1 des Hilfsantrages dem Erfordernis des 

Artikels 123 (2) EPU entspricht, ging lediglich von einer 

am Verfahren nicht beteiligten "Elsbett-Verwaltungs OHG" 

ein Antwortschreiben vom 25. Juli 1994 em, das vom 

dritten Anmelder un Narnen dieser Gesellschaft unter-

zeichnet war. 

Da auf die Anf rage mit dem Bescheid der Beschwerdekarnmer 

vom 29. August 1994, keine Kiarstellung Uber eine 

eventuelle RechtsUbertragung an die "Elsbett-Verwaltungs 

OHG" erfolgte, auch nicht in der Eingabe vom 

16. Dezember 1994, mufte davon ausgegangen werden, dais 

keine RechtsUbertragung stattgefunden hatte und dag die 

Eingabe vom 25. Juli 1994, die weder von den drei 

Anmeldern noch von dem gemeinsamen Vertreter ausgegangen 

war, nicht als Antwort imn Sinne von Artikel 110 (2) EPU 

angesehen werden konnte. 
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Dem einzigen Einwand der Anmelder, sie htten nach dern 

Grundsatz des Vertrauensschutzes aufgrund der Frist-

verLangerung darauf vertrauen bzw. davon ausgehen kOnnen, 

daZ die europische Patentanmeldung vom Patentamt nicht 

als zurUckgenommen betrachtet warden sei, kann die 

Beschwerdekainrner nicht folgen, weil die gewhrte Frist-

ver1ngerung sich nur auf die Frist zur Beantwortung des 

Bescheides vom 29. August 1994 bezog, in dern darauf 

hingewiesen wurde, daZ die Anmeldung nach Artikel 110 (3) 

EPU als zurQckgenarrffnen gilt und die Regel 69 EPU 

angewandt wird, wenn eine RechtsUbertragung auf die' 

"Elsbett Verwaltung OHG", nicht erfolgt sein saute. 

Da die Anmelder die Frage nach dem Rechtsubergang nicht 

beantwortet hatten, mufte daher der AnkUndigung im 

Eescheid yam 29. August 1994, daf die Anmeldung nach 

Artikel 110 (3) EPU als zurUckgenomrnen gilt, entsprochen 

werden. 

Die Mitteilung eines Rechtsverlusts gemaZ Regel, 69 (1) 

EPU ist daher zu Recht ergangen. 

2.2 	Mit der Eingabe yam 20. Januar 1995 beantragten die 

Anrnelder hilfsweise die Weiterbehandlung der europaischen 

Patentanrneldung. Da der Antrag und die Weiterbehandlungs-

gebuhr innerhalb der in Artikel 121 (2) EPU festgelegten 

Frist beim Europischen Patentamt eingegangen sind und 

durch einen gleichzeitigen Hinweis auf die Eingabe yarn 

16. Dezember 1994, mit der die Beantwortung des 

Bescheides yam 26. Mai 1994 erfolgte, die versäurnte 

Handlung nachgeholt wurde, ist dem Antrag auf Weiter-

behandlung stattzugeben. 
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3. 	Zu1s.sigkeit von Anderungen im Hinblick auf Artikel 123 

(2) EPU 

	

3.1 	Patentanspruch 1 

Obwohl der ursprüngliche Arispruch 1 auf eine Brennstof f-

einspritzung gerichtet ist, enthalten die darin 

angegebenen Merkmale im wesentlichen Verfahrensinerkrnale. 

Sowohi aus dem ursprunglichen Anspruch 1 als auch aus dern 

Gesarntinhalt der ursprunglichen Beschreibung (vgl. 

insbes. S. 2, 2. Absatz) ist ein Verfahren zurn Betreiben 

eines direkteinspritzenden Dieselmotors mit mehreren 

EinspritzdUsen abzuleiten. 

Im ursprQnglich eingereichten Anspruch 1 ist auch 

of fenbart, dag die Luft un Brennraum in Rotation versetzt 

(vgl. Z. 3 und 4) und zur Beschleunigung des Misch-

vorganges durch eine derartige Anzahl von EinspritzdUsen 

mit Brennstoff versorgt wird, da1. auch Brennstoffe wie 

schwer verdampfbare PflanzenOle verdampft sind, bevor im 

Brennraum Temperaturen erreicht werden, die zur 

Rui,bi1dung führen (vgl. Z. 8 - 12). 

Auch das duothermische Brennverfahren ist bereits im 

ursprunglich eingereichten Anspruch 1 angegeben (vgl. 

Z. 2 und 3) . Dag dabei eine zentrale, von einer Zone mit 

kálterer Uberschulluft uxngebene Brennzone errichtet wird, 

geht aus den ersten Zeilen des 2. Absatzes der Seite 3, 

sowie dem Anspruch 6 (Temperaturdifferenz zwischen der 

Verbrennungsluft und der urn die Brennzone rotierenden 

Uberschu1uft) der ursprUnglich eingereichten Tjnterlagen 

hervor. 

Die Errichtuflg der zentralen Brennzone dadurch, dais die 

Rotation der Brennraurnluft so hoch bemessen wird, dais der 

von aufen vorn Brennraumrand nach innen zur Brennzone 

eingespritzte Brennstoff urngelenkt wird, bevor er die 

0557.D 
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gegenuberliegende Brennraumwand erreicht, und dabei 

solange in Schwebe gehalten wird, bisauch schwer 

verdampfbare Brennstoffe bis zur v011igen Verdampfung von 

der Brennraumwand ferngehalten sind, ist aus der 

Beschreibung Seite 3, letzter Absatz in Verbindung mit 

Anspruch 1, Zeilen 3 bis 8, der ursprUnglich 

eingereichten Unterlagen abiuleiten. 

Aus dem ursprQnglich eingereichten Anspruch 1 (vgl. Z. 13 

bis 16) geht auch das letzte Merkmal des neuen 

Anspruches 1 hervor, wonach zur Verminderung der 

Schallemission das Einspritzgesetz für die EinspritzdUsen 

so gewählt ist, dai3 der Druckanstieg während der 

Verbrennung pro Grad Kurbeiwinkel nicht grOfer als die 

maximale Drucksteigerungsrate whrend des Kompressions-

hubes ist. Dieses Merkmal ist auch in der ursprunglichen 

Beschreibung Seite 4, 2. Absatz bis Seite 5, 1. Absatz 

als eine der Verfahrensvoraussetzungen angefUhrt und 

erläutert. 

Särntliche Merkmale des neuen Anspruches 1 sind daher in 

den ursprUnglich eingereichten Unterlagen of fenbart. Der 

neue Anspruch 1 eflthäit auch sämtliche Merkmale des 

ursprunglich eingereichten Anspruches 1, die in der 

ursprQnglich eingereichten Beschreibung als wesentlich 

angegeben sind, so dais weder durch HinzufQgen noch durch 

Weglassen von Merkmalen der Gegenstand des neuen 

Anspruches 1 Qber den Inhalt der Anrneldung in der 

ursprUnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

Der neue Anspruch 1 verstOIt daher nicht gegen 

Artikel 123 (2) EPU. 

0557.D 	 ...  
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3.2 	patentanspruche 2 bis 8 

Die neuen Anspruche 2, 3, 4 und 6 gehen auf die 

ursprQnglich eingereichten Anspruche 2, 3, 4 und 6 

zurUck. Der neue Anspruch 5 ist aus dem Anspruch 5 und 

dern letzten Satz der Beschreibung Seite 7 der 

ursprUnglich eingereichten Unterlagen abzuleiten. Der 

neue Anspruch 7 ergibt sich aus dem ursprQnglichen 

Anspruch 7. Die Verwendung von Motorôl zur Kuhlung geht 

aus dern vorletzten Absatz der Seite 5 der ursprunglich 

eingereichten Beschreibung hervor. Die Merkrnale des neuen 

Anspruches 8 sind in der ursprQnglich eingereichten 

Beschreibung, Seite 4, letzter Absatz, Seite 6, letzter 

Absatz und Seite 7, Zeilen 3 und 4, of fenbart. 

Die AnsprQche 2 bis 8 verstofen daher nicht gegen 

Artikel 123 (2) EPU. 

	

3.3 	Beschreibung und Zeichnungen 

Die Bezeichnung und die Beschreibung der Anxneldung wurden 

dern neuen Anspruch 1 angepait (vgl. S. 1 der neuen 

Beschreibung). In der Beschreibung wurden die relevanten 

Druckschriften zuin Stand der Technik genannt und 

erläutert (vgl. S. 4 der neuen Beschreibung). Des 

weiteren wurde die Figurenangabe Uberarbeitet (vgl. S. 7 

der neuen Beschreibung) 

Die Zeichnungen entsprechen denjenigen der ursprUnglichen 

Fassung. 

Die neue Bezeichnung, die Anderungen der Beschreibung und 

die Zeichnungen versto1en daher nicht gegen Artikel 123 

(2) EPU. 	 - 
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Da die Anineldungsunterlagen bereits mit der Stellung des 

PrUfungsantrages gendert wurden, hat sich die Prufungs-

abteilung während des -PrQfungsverfahrens im wesentlichen 

mit der Frage der unzul&ssigen Abanderung im Hinblick auf 

Artikel 123 (2) EPU befat. Der jetzt gultige Anspruch 1 

ist auch gegenuber demjenigen geandert, der einem 

internationalen vorlãufigen PrUfungsbericht zugrunde lag, 

da er das Merkmal, dam, von mehreren EinspritzdUsen 

rnindestens eine einen Drosselzapfen aufweist, nicht mehr 

enthált. Dieses Merkmal ist, wie bereits in den 

ursprQnglich eingereichten Unterlagen, nuriinehr Tell des 

Anspruches 2. 

IDa die Frage der Neuheit und der erfinderischen Thtigkeit 

von der ersten Instanz noch nicht gekiart wurde, wird die 

Anineldung unter Anwendung von Artikel 111 (1) EPU zur 

Weiterbehandlung an die erste Instanz zurUckverwiesen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden 

Der Antrag, die Mitteilung Qber den Rechtsverlust gem 

Regel 69 (1) EPU aufzuheben, wird zurUckgewiesen. 

Dem Antrag auf Weiterbehandlung der Arimeldung gemai 

Artikel 121 EPU wird stattgegeben. 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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4. 	Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung 

zurückverwiesen, dern weiteren Verfahren folgende 

Unterlagen zugrundezulegen: 

Patentansprüche: 	1, eingereicht mit Schreiben vom 

Februar 1995, eingegangen am 

Februar 1995; 

2 bis 8, eingereicht mit 

Schreiben vom 16. Dezeinber 1994, 

eingegangen am 17. Dezernber 1994. 

Beschreibung: 	 Seiten 1, 3 und 5 bis 9, 

eingereicht mit Schreiben vom 

Dezernber 1994, eingegangen am 

Dezember 1994; 

Seiten 2 und .4 eingereicht mit 

Schreiben vom 9. Februar 1995, 

eingegangen am 10. Februar 1995. 

Zeichnungen: 	 Blatt 1/3 bis 3/3 der 

ursprunglichen Fas sung. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C. Andries 

0557 .D 


